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11.5 Jahresabschluss 2023 mit Lagebericht, Bildung einer Aus-
gleichsrücklage 
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(öffentlich) 
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Beschluss: 
1. Dem Jahresabschluss 2023 mit Lagebericht und dem Schlussbericht des 
Rechnungsprüfungsamtes wird nach § 92 Abs. 3 der Gemeindeordnung zugestimmt.  

2. Die mit dem Jahresabschluss 2023 zum 31.12.2023 ausgewiesene Ergebnisrücklage 
in Höhe von 90.981.205,72 € und die Allgemeine Rücklage in Höhe von 280.558.218,42 € 
werden der Bilanz gemäß § 60 Abs. 3 GemHVO entnommen. Dafür werden zum 01.01.2024 
die Allgemeine Rücklage mit 323.077.760,13 € und die Ausgleichsrücklage mit 
48.461.664,01 € in die Bilanz aufgenommen.  

3. Der Jahresüberschuss 2023 in Höhe von 106.425.133,25 € wird nach § 26 Abs. 2 
GemH-VO der Allgemeinen Rücklage zugeführt. 
 

Abstimmung: Einstimmig beschlossen – bei einer Enthaltung von Ratsherrn Ansgar Stalder 
(dieBasis) 

 

Zuständigkeit: Amt 90 
 
 
 

[Dokumentende]  

Der Oberbürgermeister hat auf einen Widerspruch verzichtet. 

Beglaubigt 

Verena Becker 
[Dokumentende]  


